
Gesetze,Verordnungen und Mitteilungen 
der Evangelisch:::lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate 

Jahrgang 1960 

I, Gesetze und Verordnungen 
l. Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Be

soldungsgesetzes vom 10. März 1928 in det 
Fassung der Änderungen vom 21. November 
1957 tind S. November 1959 

2. Voranschlag der Kirchenhauptkasse für das 
Rechnungsjahr 1960 

II. Von der Synode 
Beschlüsse aus der Sitzung der Synode vom 
7. und 8. April 1960 

IU. Verwaltungsanordnungen . 
1. Gründung des La~deskirchenamtes 
2. Anordnung über größere Bauvorhaben der 

Gesamtkirche 

Hamburg, 12. Mai 1960 

Inhalt 
3. Verwaltungsanordnung über die Angelegen· 

heiten der Kirchlichen Gemeindepflegen 
~. Einrichtung von Amts- und Wartezimmer 

in Pastoraten 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

1. Theologische Prüfungen 
2 .. Ordination von Hilfspredigern 
3. Verwaltungsprüfungen 
~. Kirchenmusikerprüfungen 

V. Personalien 

1. Ausschreibungen 
2. Wahlen, Berufungen und Einführungen . 

Nummer 3 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Verset· 
zungen 

4. Zuweisung von Lehrvikaren 

5. Dienstbeendigungen; Beurlaubungen 

6, Todesfälle 

VI. Mitteilungen 

1. Wahl von Mitgliedern des Kirchenrats in 
den gemischten Ausschuß zur Änderung 
des Kirchlichen Ruhestandsgesetzes 

2. Wahl der Mitarbeitervertretung 

VII. Berichtigungen 

(Die in Klammern stehenden Nummern unter den einzelnen Veröffentlichungen bezeichnen die Aktennummern der Gemeindeaktenordnung) 

I. Gesetze und Verordnungen 

1. Gesetz .zur Änderung des Kirchlichen Besoldungs
gesetzes vom 10. März 1928 in der Fassung der Ande
:rungen vom 21. November 1957 und 5. November 1959 

Der Kirchemiat verkündet hiermit •dias vori der 
Synode am 7. April 1960 beschlossene Gesetz: 

Artikel 1 

Das Kirchliche Besoldungsgesetz vom 10. März .1928 
in der Bassung der Aniderungsgesetze vom 21. No
vember 1957 (GVM S. 35) 1und· vom 5. N ov·emher 
1959 (GVM S. 89) wird wie folgt geändert: 

§ 11 Abs. 3 und 4 werden gestrichen. 

§ 11.a erhä1lt folgende Fassun1g: 
(1) Die Zeiten einer gesdzlichen Dienstpflicht 

werden auf das Besoldungsdienstalter •ange
rechnet. 

(2) Das Besoldungsdienstalter der · schwerkriegs
beschädigten Beamten kann vom Kirchenrat im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß der 
Synode iangemessen -verbessert wei.iden. 

(3) Das Besoldungsdienstalter darf nicht auf einen 
Tag vor Vollendung des 24. Lebensjahres fest
gesetzt werden. 

3. § 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
Das Besoldungsdienstalter darf bei einem über
tritt in eine höhere Besoldungsgruppe nicht um 
mehr als vier Jahre verkürzt werden. Dies gilt in 
den Fällen des Abs. 2 auch für die Berechnung 
·des Besoldungsdienstalters in der übersprungenen 
Gruppe. Die Bestimmungen des Aibs. 1 werden 
hierdurch nicht berührt. 

4. § 14 erhält folgende fiassung: 
Das Besoldungsdienstalter wird vom Landes

kirchenamt festgesetzt. 

Artikel 2 

Die Besoldun.gsoridnun'g (Anlage 1 zum Kirchlichen 
Besoldun·gsgesetz vom 10. März 1928) wird wie folgt 
geändert: 

1. Neu eingeführt werden die Besoldungsgruppien: 

Kirchenoberlhaur.at Oberkirchenräte 

Dienstj~hr.e Gruppe20 Gruppe 21 

1.- 2. 1075 1220 
3„- 4. 1120 1270 
5.- 6. 1165 1320 
7.- 8. 1210 1370 
9.-10. 1255 1420 

11.-12. 1300 1470 
13.-14. 1345 1520 
15.-16. 1390 1570 
17.-18. 1435 1620 
19.-20. 1480 1670 
21.-22. 1525 1720 
23.-24. 1570 1770 

2. fo der Überschrift der Besoldungsgruppe 18 wird 
·die Be.zeichn1ung „Pfarramtshe1ferinnen'1 in „Pf.arr
. vikarinnen" geändert. 

Artikel 3 

Das Gesetz tritt am 1. Aprili 1960 in Kra:ft. 

H amh ur g, .den 25. Apriil 1%0 

{240) 

Der Kirchenrat 
D. Wi tte 
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2. Voranschlag der Kirchenhauptkasse für das 

Rechnungsjahr 1960 

Die Syno.de hat in ihrer Sitzung am 7. April 1960 
den Voranschlag der Kirchenhauptkasse für d:as Rech
nungsjahr 1%0 einschließlich der Anla1ge 1 (Unter
konten und Erläuterungen) und der Anlage 2 (Stellen
plan) mit folgenden Gesamtsiummen genehmigt: 

Einnahmen DM25994000,-
Ausgaben DM 25 482 902,-
Zur Verfügung 
für Un-
vorhergesehenes DM 511 098,- DM 25 994 000,-

Ha m h ur g, den '25. April 1960 

(497) 
Der Kirchenrat 

D. Wi tte 

II. Von de.r Synode 

Beschlüsse aus der Sitzung der Synode 
vom 7. und 8. April 1960 

Die Synode hat in ihrer 3. Sitzung am 7. und 8. 
April 1960 die nachstehenden Beschlüsse gefaßt: 

1. In den Ausschuß betr. Überarbeitung der Ge
schäftsordnung der Synode wu~den gewählt die 
Synodalen 

Pastor Dahmlos 
Pastor Fliedner 
Oberregierungsrat Dr. Freiesleben 
Oberstudienrat a. D. Dr. Krause 
DipL-Volkswirt Dr. Leverkus 
Pasten Mumssen 
Rechtsanwalt Schlüter 

2. In die Disziplinargerichte wurden ·gewählt 

a) Disziplinarkoammer 

Mitglieder: 
Syn. Landgerichtsdirektor Dr. Framhein (Vors.) 
Syn. Pastor T olzien 
Syn. Diplomvolkswirt Dr. Söhn 
Syn. Pastor Dahmlos 
Syn. Kaufmann Neumann 

Vertreter: 
SteUv. Syn. Landgerichts·direktor Hallbauer 
SteHv. Syn. Pastor R. Clasen · 

Syn. Oherstudi·enrat Dr. KoeUe 
Syn. Pastor N ölting 
Syn. J ustizoberinspekto·r i. R. Kehrl 

b) Disziplinarhof 
Mitglieder: 
Stellv. Syn. Richter Dr. Ostermeyer (Vorsitzer) 

Syn. Pastor Heinsohn 
Syn. Pastor Lüders 
Syn. Pastor Dr. Bomikoel 

Stellv. Syn. Assekuranzmaldfr Merck 
Syn. Architekt Wegehaupt 

· Syn. Rechtsanwalt Schlüter 

Vertreter: 
Syn. Sen·atssyndikus Mestem 

Stellv. Syn. Pastor H. J. Dulbbels 
.Syn. Pastor W eigt 
Syn. Pastor Müsing 
Syn. Kaufmann Lan:g.hein 
Syn. Oberstudiendirektor a. D. Dr. Schmidt 
Syn. Rechtsanwalt Münder 

c) Dienststrafkammer 

Mitglieder: 
Stellv. Syn.. Landgerichtsdir. Hallbauer (Vors.) 

Syn. Oberstudienrat Dr. Koelle 
Syn. J ustizoberins.pektor i. R. Kehrl 
Syn~ Pastor Gleß 

Oherinsp·ektor Alb~rs 

Vertreter: 
Syn. Landgerichtsdirektor Dr. Framhein 
Syn. Diplom-Volkswirt Dr. Söhn 
Syn. Kaufmann Neumann 
Syn. Pastor Kortüm 

Diakon Kuehn 
Inspektor Schmidt 

d) Dienststrafhof 
Mitglieder: 

Syn. Lt. Reg.-Dir. Dr. Becker (Vorsitzer) 
Stellv. Syn. Pastor Kruse 
Stelilv. Syn. Pastor H. J. Dubbels 

Syn. Oberstu:dienidirektor a. D. Dr. Schmidt 
Syn. Kaufmann Langhein 

Gemeindehelferin H erzer 
Kirchendiener Diener 

Vertreter: 
Stellv. Syn. Richte~ Dr. Ostermeyer 

Syn„ Pastor Körher 
Stellv. Syn.: Pastor Pahl 

Syn. Ar.chitekt W egeha.upt 
Stellv. Syn. AssekuranzmakLer Merck 
Amtmann Kühmichd 

. Diakon Sauer 

· 3. Zur Erhöhung der Mittel „zur Verfügung für 
Unvorher.gesehenes" im Rechnungsj1ahr 1959 wur
den DM 230 000,- aus den Mehreinnahmen an 
Kirchensteuern bereitgestefü. 

4. Der Ha.uptausschuß W1urde gemäß Artike1 34 
Abs. 1 c) der Verfassung ermächtigt, für den Ein
zeilfall bi·s zu DM 50 000,- nachzuihewilligen. 

· 5. Der Voranschlag der Kirchenhauptkass,e :für das 
Rechnungs~-ahr 1960 wurde angeniommen. ·(Siehe 
unter I.) 

6. Das Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Besol:
dun1gsgesetzes ·wurde angenommen. (Siehe unter I.) 

7. Für .den weiteren AuEhau der Wichemschule wur
den DM 130 000,- für die Restfinanzierung des 
Baiwabschn.ittes III b und DM 400000,- für den 
Bauabschnitt IV als. Darlehen an das Rauhe· Haus 
b ewilli.gt. 



8. In -den Ausschuß zur Überarbeitung des Gesetzes 
betr. die Kirchenvorsteherwahlen wurden gewählt 
die Synodalen. 

Pastor Dahmlos 
Pastor von der Fecht 
Oberregierungsrat Dr. Freiesleben 
Pastor Hagemeister 
Amtsgerichtsrat Heine 
Oberl:anidesgerichtsrat Dr. Horstkotte 
K1aufmanri Neumann 

9. In ,den gemischten Ausschuß zur Änderung des 
Kirchlichen Ruhestandsges.etzes wurden gewählt 
die Synodalen 

Pastor Fliedn-er 
Landgerichtsdirektor Dr. Framhein 
Amtmann J ahnke 
Oberstudienrat Dr. KoeUe 
Kaufmann Menzel 
Rechtsanwalt Mün!der 
Pastor T olzien 
Architekt Wegehaupt 
Pastor W eigt 
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10. In 1den Schulausschuß wuvden gewählt idiie Syno-
dalen 

Senior Dr. WöJber 
Finanz·gerichtsdirektor von Platen 
Rektor Ohst 
Lehrer Schmeißer 
Kaufmann Langhein 
Architekt W olfger 
Pastor Dr. Bornikoel 
Pasto-r Dr. Schmidt 

die steHvertretenden Synodalen 
Oberstudienrat Kuckuck 
Ingenieur Wissing 
Frau Holst 

sowie 
Oberstudiendirektor Dr. Hildebrandt 
Studienrat Dr. Baritsch 
Doz.ent Dr. Otto 
Pfarrvikarin Timm 

Ha m ib ur g, den 25. April 1960 

(152) 

Der Kirchenrat 
D. Wi tte 

III. Verwaltungsanordnungen 

1. Gründung des Landeskirchenamtes 

Gemäß Ar'tike1 54 .der Verfassung der Evang.-luth. 
Kirche im Hamburgischen Staate vom 19. Februar 1959 
hat der Kirchenr.at in seiner Sitzung vom 25. April 
1960 in das Landeskirchenamt berufen 

a) zu hauptamtlichen Mitgliedern: 
Oberkirchenrat Heinz. Hagemeister 
unter gleichzeitiger Entlassung aus dem Pfarr
amt der Kirchengemeinde West-Barmibek 
Kirchenrat Georg Daur 
Kirchenrat Dr. Risch · 
Kirchenrat Dr. Bobrowski 

 b) zum nebenamtlichen MitgHed: 
Bastor WiJhelm Schmidt 

Die Anordnung über .die vorläufige Führung der 
VerWialtung in ·der Evang.-luth. Kirche im Hambur
gischen Staate vom 21. J arnuar 1960 (GVM Seite 3) 
tritt außer Kraft. · 

Ha m ib ur g, den 25. April 1960 
Der Kirchenrat 

( 15 21) D. W i t t e 

2. Anordnung über größere Bauvorhaben 
der Gesamtkirche 

Die in den Richtlinien für größere Bauvorhaben 
der Hamburgiischen Landeskirche und ihrer Kirchen
gemeinden vom 14. Mai 1959 unter Ziffer 3 a, e, f, g 
auf:geführten Entscheidungen werden, soweit es sich 
um Bauten handelt, deren Bauherr ,die Landeskirche 

·ist, -dem Landeskirchenamt ülbertragen. 

H a m b u r g , den 10 .. April 1960 
Der Kirchenrat 

(500) D. Witt e 

3. Verwaltungsanordnung über die Angelegenheiten 
der Kirchlichen Gemeindepflegen 

Die Ausdehnung der diakonischen Tätigkeit in vie
len Kirchengemeinden gibt Veranlassung, die Fragen 
der rechtlichen und finanziellen Zustä.ndi:gkeit dieses 
Aiibei.tsgebietes zu ordnen. Um eine einheitliche und · 
ausreichende Regelung zu gewährleisten, ist daher 
fo1gendes zu beachten: 

I. 
1. J e:de Kirchengemeinde benötigt eine Satzung für 

·di1e Kirchliche Gemeindepflege (Betriebssatzung}:;). 
2. In der Kfrchlichen Gemeindepflege ist die gesamte 

Liehestäti:gkeit hzw. die sozfaile Arbeit .der Kirchen
gemeinde, wie Fürsorgeaufwendungen, Schwe5tern
station, Kindertagesheim, Altersheim, Jugend- und 
Freizeitheim usw., zusammengefaßt. 

3. Der Nachweis über die Einnahmen und Ausga'hen 
der Liebestätigkeit bzw. der ·sozialen Arbeit ,der 
Kirchengemeinde itSt in 1der Abrechnung der Kirch
lichen Gemeindepflege zu führen. Die Abrechnung~::) 
ist nach ·den verschiedenen Aufgabengebieten ·zu 
unterteilen und vom Kirchenvorstand mit einem 
Ent1astungsvermerk zu versehen. Sie ist jiährlich 
mit ,dem Antrag auf eine Beihilfe aus .dem Ge
meiindep.f.legefonds bzw. ·aus dem Fonds zur Er
richtung lllnd Erhaltung kirchlicher Kindertages
stätten dem Lanideskirchlichen Amt für Gemeinde
dienst einzureichen. 

4. Eine Verrechnung der Einnahmen und Ausgaben 
der verschiedenen Aufga:bengebiete der Kirchlichen 
Gemeindepflege kann vom Landeskirchenamt an
geordnet werden. 

~:) Muster bzw. Formular kann beim Landeskirch
lichen Amt für Gemeindedienst angefordert werden. 
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5. Soweit die den Heimzwecken dienenden Grund
stücke fügen.turn der Kirchengemeinde sind, ist der 
Wert odersefüen unter dem Vermögen der Kirchen-
gemeinde zu führen. . 
Alle Vermögenswerte der Kirchlichen Gemeinde
pflege sind jeweils mit Abs·chfoß eines Rechnungs
jahres in ein·e Vermögensaufstellung der Kirch
.lichen Gemeindepßlege aufzunehmen. Zu diesen 
Vermögenswerten gehören auf der Aktivseite z.B. 
Grundstücke, die Heimzwecken dienen, Inventar 
und sonstige Anlag·ewerte sowie die Geldkonten. 
Auf die P:assivs·eite gehören Verpfiichrturigen, wie 
Hypotheken, Darlehen usw. Etwaige üherschüsse 
aus der Jahresrechnung sind dem Kapitalkonto zu
zuführen. 

6. Die Richtlinien für die . Verteilung von Mitteln 
aus dem Gemeindepflegefonds und dem Fonds zur 
Errichtung und Erhaltung Kirchlicher Kindergärten 
(GVM, Jahrgang 1950, Nr. 7, vom 20. Dezember 
1950) sind sinngemäß anzuwenden. 

II. 

Soweit die gemeindliche Liebestätigkeit oder Teile 
derselhen durch eigene Rechtsträger (eingetragene 
Vereine, Stiftungen o. ä.) wahrgenommen wer·den, 
kann die Gewährung von BeihiMen an diese von der 
Anerkennung der in Abschnitt 1, Ziffer 2 bis 4, ent
haltenen Bestimmungen abhän,gig gemacht weriden. 

Ha m lb ur g, den 28. April 1960 

Das Landeskirchenamt 
Dr. Pi e t z c k e r, Präsident . 

(350) 

Mustersatzung für Kirchliche Gemeindepflegen 

Der !Kirchenvorstand der Kirchengemeinde . . . . . . 
beschließt für ·die Kirchliche Gemeindepflege folgende 
Satzung: 

§ 1 (Name) 

Die Kirchliiche Gemeindepflege führt den Namen 
„Kirchliche Gemeindepflege ....... ". Sie.ist dem 
Landesveriband der Inneren Mission in Hamburg 
e. V. und dadurch dem Werk „Innere Mission und 
Hiilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland" 
an•gesch:lossen. 

§ 2 (Rechtsträgerschaft und Zweck) 

(1) Die Kirchengemeinde ....... ist Träger der 
Kirchlichen Gemeindepfle.ge. Da~ Vermögen der 
Kirchlichen Gemeindepflege ist Zweckvermögen 
der iKirchengemeinde . . . . . . . Es dient aus
s0chließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mild
tätigen und kirchlichen Zwecken im Sinne der 
Gemeinnützigkeitsverordnun:g vom 24. Dezember 
1953 durch Pflege des. kirchlichen Gemeindelebens 
sowie durch Wahrnehmun1g und einheitliche Zu-. 
s•ammen.fassung der gesamten diakonischen Auf
gaben in der Kirchengemeinde . . . . . . . . 

(2) Insbesondere erfüllt die Kirchliche Gemeinde
pflege ihre Aufgaben .durch 
a) Beratung und Fürsorge, 
h) Unterhailtung ein.er Schweste-rnstatiion zur Aus

ülb:ung ambulanter Krankenpfle1ge und Betreu
ung. Hilfshedürftiger, 

c) Unterhaltung eines Kindertagesheims für Kin
der von J-14 Jahren, 

d) Unterhaltung eines Altersheimes zur Betreu
ung von pflegebedürftigen oder min1derbemit
telten alten Leuten, 

e) Unterhaltung einesJugend- undFreizeitheimes 
zur Aufnahme von Jugendgruppen sowie von 
Rüstzeiten und Arbeitskreisen aus Kirchen
gemeinden und kirchlichen Verbänden. 

(3) Die Kirchliche Gemeindepflege dient in beson
derem Maße, d. h. mit zumindest 2/a ihrer Lei.:. 
s.tungen bedürftigen bzw. mdniderbemittelten Per
sonen. 

(4) Der !Kirchenvorstand kann die Aufnahme ande
rer als der in Absatz 2 auf.geführten Aufgaben 
beschließen, wenn sie steuerhegünstigten Zwecken 
im Sinnf. der Gemeinnützigkeitsverordnung die
nen. 

§ 3 (Verwaltung und Vertretung) 

Der Kirchenvorstand überträgt die Verwaltung .der 
Kirchlichen Gemeindepflege an einen Vorstand. Die
ser erstattet ·dem Kirchenvorstand mindestens einmal 
jährlich Bericht und erhält von ihm Entl.astung. 

§ 4 (Vorstand) 

(1) Der Vorstand der Kirchlichen Gemeindepffoge 
. . . . . '. . besteht aus mindestens 7 Personen. 
Ihm gehören an: 

a) 1 Gemeindepastor (oder die Gemeinde-· 
pastoren), 

ib) 2 vom Kirchenvorstand entsandte Kirchenvor
steher, 

c) der Leiter des diakonischen Arbeitskreises der 
Kirchengemeinde, -

d) der Beauftragte für den Diakoniegroschen der 
Kirchengemeinde, 

e) der Gemeindediakon, 
f) unid . . . . weitere Persönlichkeiten, . die sich 

um die kirchliche Liebes.arbeit in der Kirchen
gemeinde besondere Verdienste erwol.'lben 
haben, bzw. Vertreter von. Gemeindekreis:en. 
Diese werden von den unter a) Ibis e) Genann
ten hinzugewählt. 

(2) Der Vorsta.1,1.d wählt aus seiner Mitte den Vor
sitzer, seinen Vertreter und den Rechnungsführer. 
Die Vertretung nach .außen wird durch d~n Vor
sitzer und den Rechnungsführer vorge·nommen. 
Einer von beiden soll ,dem Kirchenvorstand an
.gehören. 

(3) Der Vorstand kann mit Genehmigung des Kir
chenvorstandes für die Verw.altung einzelner 
Arbeitsgebiete (z. B. Kinderta.gesheim oder Alters
heim) besondere Ausschüsse bild-en. In die'S'e Aus
schüsse können auch Mitglieder berufen werden, 
die dem Vorstand nicht angehören. 

(4) Der Vorstand tritt nach Bedarf auf Einladung des 
Vorsitzers zusammen; zur Beschlußf.assung genügt 
.die Anwesenheit der Hälfte der MitgHe·der. Die 
Beschlußfassung erfolgt mit einfacher -Mehrheit. 
Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzers. · 



 

(1) 

§ 5 (Vermögen und Gewinne) 

Etwaige Gewinne .der Kirchlichen Gemeinde
pflege . . . . .. dürfen nur für die satzungsmäßi
gen Zwecke verwendet werden. 

(2). Die Kirchengemein,de . . ... und die Mitglieder 
des Vorstandes der Kirchiichen Gemeindepflege 
erhalten keinen Gewinn und in ihrer Eigenschaft 
als Eigentümer, Rechtsträger bzw. Mitglieder auch 
keine sonstilgen Zuwendungen aus Mitteln. der 
Kirch1.ichen Gemeindepflege. 

§ 6 (Verwaltungsausgaben) 

Es darf keine Person .durch V:erwaltun:gsausgahen, 
die den .Zwecken der Kirch~ichen Gemeindepfle,ge 
fremd sinid, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver
gütungen begünstigt werden. 

§ 7 (Niederschriften) 
üiber alle Sitzungen und Verhandlungen des Vor

standes ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzer un:d von dem, der ,die Niederschrift anfer-
tigt, zu unterschreiben ist. . 
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§ 8 (Auflösung) 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Kirchlichen 
GemeindepHe.ge oder bei Wegfall ihres bisherigen 
Zweckes wirid das Vermögen von der Kirchengemeinde 
...... weiterhin aU.SschUeßlich und unmittelbar für 
gemeinnützige, mildtätige. und kirchliche Zwecke ver
wendet 

4. Einrichtung von Amts- und Wartezimmer 
in Pastoraten 

Aus ·gegebener Veranlassung w.ird· darauf hin·ge
wiesen, da.ß Amts- und Wartezimmer in Pastoraten 
nicht aus Etatsmitteln der Landeskirche oder der 
Kirchenvorstände eingerichtet weriden dürfen. 

Hamburg, den 10. April 1%0 

(201) 

Das Landeskirchenamt 

Dr. Pi e t z c k e r, Präsident 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 
1. Theologische Prüfungen 

Vor dem Theologischen. Prüfungsamt der Hamibur
gischen Landeskirche th.a!hen am 7. März 1960 die ·nach
stehend aJUfgefü.hrten Vikare unter dem Vorsitz von 
Bischof D Witte das zweite .theologische Examen be
. standen: 

Wolfram Conr.ad 
Heinrich Gauß 
Werner Hasselmder 
He.lmut Horwege 

Das Thema der wiss·enschaftlichen Arbeit lautete: 
„Der Kirchenbegriff in den sozialpolitische·n Unter
suchrungen seit .dem 2. Weltkrieg" .. 
(204) 

Vor 'dem Theologischen Prüfun,gsamt der Hamhur
gischen Landeskirche haben .am 21. und 22. März 1%0 
die nachstehenden Kandidaten der Theologie unter 
dem Vorsitz von Bisch0of D Witte das_ erste theolo
gische Examen bestanden: 

Dierk Blohm 
Ha.ns-U we Denecke 
Hans Gerdts 
Adolf Ger\ber 
Reirrhard Hübner 
Fritz Scheen 

Das Thema der wissenschaftlichen Arbeit lautete: 

„Lutlhers Abendmahlslehre nach den Schriften von 1527 
und 1528". 

Hartmut Lüders 

Das Thema der wissenschaftlichen Arbeit lautete: 

· „Die Bedeutung des Neuplaton;ismus für die Gedan
kenwelt Augustins". 
(205) 

2. Ordination von Hilfspredigern 
Am Sonntag Judica, 3. April 1%0, wuvden von 

Bischof 0 Witte im Hauptgottesdienst :der Haupt
kirche St. Petri die Hilfsprediger 

Wolfram Cv·nrad 
Heinrich Gauß 
W·erner Hasselmeier 
Helmut Horwege 

ordiruiert. Bischof D Witte legte seiner Ordinations
anspriache Hehr. 7, Vers 24-27, zugrunde. 
(204) 

3. Verwaltungsprüfungen 
Vor :dem Prüfungsausschuß für die zweite kirchliche 

Verwaltungsprüfung haben am 22. März 1%0 die 
Sekretärin Ingeborg Fritzsche (Landeskirchenamt) 
sowie die Kirchenbuchführer Siegfried Hein (Kirchen
gemeinde Veddel) und Günter Diedrich (Kirchen
gemeinde St. Gabriel) die zweite kirchliche Verwal
tungsprüfung bestanden. 

Vor dem Prüfungs.ausschuß für die erste kirchliche 
Verwaltungsprüfung hat am 22. März 1%0 de·r Prak
tikant Johannes Schulz (Landeskirchenamt) die erste 
kirchliche Verwaltungsprüf.ung bestanden. 
(234) 

4. Kirchenmusikerprüfungen . 
Die Kleine (C-) Kirchenmusikerprüfung bestanden 

am 2. März 1%0 als Kantor und Organist: 
Meta Henschen 
Uta Kob.abe 
Brigitta Koch 
Helmut Pragst 
Meta Richelsen 
Rudolf R'ienau 
WuH Seggelke · 

Die Mittlere (B-) K.frchenmusikerprüf.ung bestanden 
am 2. März 1960 als Kantor unid Organist: 

(307) 

Ekkehar.d Richter 
Joachim Schwarz 
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V. Personalien 
1. Ausschreibungen 

In ·der Ev,ang.-luth. Kirchengemeinde Hamburg
BoJ:1gfeMe ist eine PfarrstelJe durch Wahl ·des Kirchen
vorstandes zu hesetzen. Die Gemeinde ist im Wieder
aufbau begriffen .Liebe zur Jugendarbeit is,t erwünscht. 
A:lter möglichst nicht über 40 Jahre. Bewerber müssen 
die vorgeschriebenen Prüfungen in einer deutschen 
Landeskirche ab.gelegt haben.- Neues Pastorat bei der 
Kirche vorhanden. Bewerbungen sind bis zum 20. Mai 
1960 an den V nrsitzer des Kirchenvorstanides, Pastor 
Ernst Dietze, Hamburg 26, Bürgerweiide 29,. einzu
reichen. 
(202) 

In -der Hamburger Landeskirche -sind die Stellen 
eines Pastors für die Gefängnisseelsorge und eines. 
Pastors für die Krankenhausseelsorge neu zu besetzen. 

Bewerbungen mit hanidgeschriebenem Lebenslauf, 
Zeugnisabschriften und Gesundheitsattest sind bis 
20. Mai 1960 an den Kirchenrat-der Evangelisch-luthe
rischen Kirche im Hamhurgischen Staate, Hamburg 1, 
Bugenhaigenstraße 21, einzureichen. 
(202) 

An .der Apostelkirche in Hamburg-Eimsbüttel ist 
eine Pfarrstelle durch W.ahl des Kirchenvorstandes 
neu zu :besetzen. Zur Gemeinde der Apostelkirche 
gehört ein nach Bombenschäden neu erbautes Groß
stadtViertel mit etwa 20000 evangelischen Einwohnern. 
Die Gemeinde ist in drei Bezirke eingeteilt, von denen 
2 .gegenwärtig mit jüngeren Pastoren besetzt sind. Für 
die freie Stelle ist ein Pastorat mit geräumiger Woh
nung vorhanden. Bewerber, die auf das evang.-luth. 
Bekenntnis or,diniert sein müssen, werden gebeten, 
ihre Unterlagen bis zum 30. Mai 1960 an den Vor
sitzer des Kirchenvorstandes der Apostelkirche, Pastor 
Dr. Dietrich Schmidt, Hamburg 19, Heußweg 60, ein
zureichen. 
(202) 

In der Evang.-luth. Kirchengemeinde Hamburg
Uhlenhorst ist eine der drei Pfarrstellen zu besetzen. 
Die Gemeinde ist eine Großstadtgemeinde, sozial aus
gesprochen vielschichtig, und umfaßt 20 000 ~eelen. 
Die W ohniungsfrage wird ,geregelt. Bewerbungen sind 
bis zum 31. Mai 1960 an den Kirchenvorstan,d Ham
burg-Uhlenhorst z.Hd. des Vorsitzers, Pastor Oskar 

·Schröder, Hamburg 22, \Vinterhuder \'(/ eg 130, ein
zureichen. 
(202) 

Die Org.<:J.nisten- und Kantoren.stelle in der Kirchen
gemeinde Cuxhaven-Groden ist wegen Fortgangs des 
jetzigen Stelleninhabers neu zu besetzen. Erforderlich 
ist die Kleine (C-) Prüfung. Die Anstellung richtet 
sich nach dem Gesetz über die Anstellungsverhältnisse 
der Kirchenmusiker in der Hamhurgischen Landes
kirche vom 17. Juni 1939 in der Fassung vom 1. August 
1946, die Besoldung nach Klasse 4 der Vergütungs
or·dnung für Kirchenmusiker in ;der Fassung vom 
19. Dezember 1957. Erwünscht ist ein Lehrer, der neben 
seinem Schulamt die Kirchenmusikerstelle im. Neben
amt versieht. Bewerbungen sind bis zum 15. Juli 1960 
an den Kirchenvorstand Cuxhaven-Groden, z.Hd. des 
Vorsitzers, Pastor Mundt in Cuxhaven, Bei der Gro
dener Kirche 4, einzureichen. 
(231) 

2. Wahlen, Berufungen und Einführungen 

Pastor Karl Hans Müller, Kirchengemeinde St. Pauli
Süd, wurde am Sonntag Judica, 3. April 1960, durch 
Senior Dr. Wölber in sein Amt eingeführt. 

Senior Dr. Wölber legte seiner Einführungsan
sprache Jer. 31, Vers 31 und 33, zugrunde. Pastor 
Müller predigte über_ Hehr. U, Vers 7-9. 
(202) 

Hauptpastor Dr. Haris Heinrich Harms, Kirchen
gemeinde. St. Michaelis, wurde am Sonntag Palmarum, 
10. April 1960, im Nachmittagsgottesdienst durch 
Bischof D Witte in seih Amt eingeführt. 

Bischo·f D Witte legte seiner Einführungsansprache 
Jos. 1, Vers 9, zugrunde. Hauptpastor Dr. Harms 
predigte über Hehr. 12, Vers 1-3. 
(202) 

Gemäß· Beschluß des Kirchenrats vom 4. April 1960 
ist Hilfsprediger Werner Heidelhach mit Wirkung 
vom 1. April 1960 zum Pastor berufen und zur Ver
fügung des Kirchenrats gestellt worden. 
{202) 

Der Kirchenvorstand .der Kirchengemeinde St. Ste
ph~nus hat in seiner Sitzung vom 10. Januar 1960 den 
Kirchenmusiker Joachim Schweppe in das Amt des 
Kantors und· Organisten der Kirchengemeinde St. Ste
phanus gewählt. 

Das Landeskirchenamt hat die Anstellung mit Wir
kung vom 15. Januar 1960 genehmigt. 
(231) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Bor-g
felde wählte -in seiner Sitzung vom 2. März 1960 die 
Kirchenmusikerin Anne-Katrin Wollgast im abgekürz
ten Wahlverfahren in ·das Amt des Kantors und 
Organisten der Kirchengemein1de Borgfelde. 

Das Landeskirchenamt hat die Anstellung mit Wir
kung vom 1. Februar 1960 genehmigt. 
(231) 

Der Kirchenvorstand .der Kirchengemeinde Berge
dorf hat in seiner Sitzung vom 21. März 1960 die 
Gemeindehelferin Liese! Marung mit Wirkung vom 
1. April 1960 in die freie Gemeindehelferinnenstelle 
gewählt. 

Das Landeskirchenamt hat die \Y/.ahl genehmigt. 
(235) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Hörri 
hat -in seiner Sitzung vom 7. März 1%0 die Gemeinde
helferin Lisa Herziger mit Wirkung vom 15. April 
1960 in die freie Gemeindehelferinnenstelle gewählt. 

Das Landeskirchenamt hat die Wahl genehmigt. 
(235) 

Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Ni
kolai hat in seiner Sitzung vom 22. Januar 1960 die 
Gemeindehelferin Mechthild von Schleinitz mit Wir
kung vom 1. Mai 1%0 in die freie Gemeindehelfe-
rinnenstelle gewählt. . 

Das Landeskirchenamt hat die Wahl genehmigt. 
(235) 



Die Gemeinde der Bethlehem-Kirche hat den Kir
chenhuchführer Günter Diedrich, · Kirchengemeinde 
St. Gabriel, mit Wirkung vom l. April 1960 zum Kir
chenbuchführer gewählt. 

Der Kirchenvorstand der Kircheng.emeinde St. Ga
briel hat dem Ausscheiden des Kirchenbuchführers 
Diedrich aus dem Dienst der Gemeinde seine Zustim
mung ertefü. 
(234) 

3. Beauftragungen, Ernennungen und Versetzungen 

Der Kirchenrat hat mit Wirkung vom 1. April 1960 
ernannt: Pastor Heinz Hagemeister zum Oberkirchen
rat, Amts.gerichtsrat Dr. Otto Bobrowski zwn Kir
chenrat, Kirchenbaurat Dipl. Ing. Adolph Dehler zum 
Kirchenoberbaurat. · 
(152) 

Der Kirchenrat hat in seiner Sitzung vom 4. April 
1960 mit Wirkung vom 1. April 1%0 ernannt· 

a) zu Hilfspredigern: 
Vikar Wolfram Conrad 
Vikar Heinrich Gauß 
Vikar Werner Hasselmeier 
Vikar Helmut Horwege 

b) auf ihren Antrag zu Vikaren: 
cand. theol. Dierk Blohm 
cand. theol. Hans-Uwe Denecke 
cand. theol. Hans Gendts 
cand. theol. Adolf Gerber 
cand. theol. Reinhard Hübner 
cand. theol. Hartmut Lüders 
cand. theol. Fritz Scheen 

(204, 205) 

Gemäß Beschluß des Kirchenrats vom 4. April 1960 
sind die Hilfsprediger 

Wolfram Conrad, 
der Kirchengemeinde Winterhude 

Heinrich Gauß 
der Kirchengemeinde St. Thomas 

Werner -Hasselmeier 
der St. J ohanneskapellen.gemeinde 

Helmut Horwege 
der Kirchengemeinde Apostelkirche 

z~r Dienstleistung zugewies·en worden. 
(204) 

Hauptpastor Hartmut Sierig, Kirchengemeinde St. 
Katharinen, ist von der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Hamburg z·um Doktor der 
Theologie promoviert worden: .. 
(202) 

4. Zuwei8:ung ~on Le~rvika~en 

Es wurden zur Ausbildung·überwiesen: 

Dierk ß~ohm zu Pastor Kreye 
Dreifaltigkeitsgemeinde 
Hamm · 

Hans-Uwe Denecke zu Pastor Müsing 
Paulusgemeinde Hamm 

Hans Gerdts zu Pastor Hecker 
Kirchengemeinde St. 
Markus Hoheluft. 

Ado.tf Gerber 

Reinhard Hühner 

Hartmut Lüders 

(205) 
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zum Landeskirchlichen 
Amt für Gemeindedknst 
zu Pasfo:t· Dr~ Schmidt · 
Kirchengemein.de 
Apostelkirche 
zu Pastor Meder 
Kirchengemeinde 
Hummelsbüttel 

5. Dienstbeendigungen, Beurlaubungen 

_Pfarrvikarin Magdalena Köngeter, Anstaltsseelsorge 
Hamburg, ist mit Ablauf des 30. April 1%0 aus dem 
Hamburgischen Kirchendienst ausgeschieden, um in 
den Dienst der pfälzischen Landeskirche überzutreten. 
(202) 

Gemeindediakon Manfred Schleeh, Dreifaltigkeits
gemeinde Hamm, ist auif seinen Antrag mit Wirkung . 
vom 15. April 1%0 aus dem Dienst ,der Hamburgi
schen Lande.skirche ausgeschieden·. 
(235) 

Gemeindehelferin Sigrid . Rühe, Kirchengemeinde 
St. Nikolai, ist auf ihren Antrag mit Ablauf .des 31. 
März 1960 aus dem Dienst der Ham:hurgischen Lan
deskirche aus1geschieden. 
(235) 

6. Todesfälle 

Nachruf für Pastor em. Walter M ans h a r d t 
Am Sonnabend, dem 2. April d. J., ist der in BI.an-/ 

kenese im Ruhestand lebende Hamburger Pastor Wal~ 
ter Manshardt nach kurzer Krankheit heimgegangen, 
nachdem er drei Wochen vorher in großer geistiger 
und körperlicher Frische mit seiner Tochter und sei
nem jüngeren Sohn sein.en 80. Geburtstag feiern 
konnte. 

Mit ihm ist ein markanter Vertreter jener Pastoren
generation gestorhen, die in ihrer Jugend durch den 
theologischen LiheraHsmus bestimmt mit einem ·star
ken sozialen Impuls an ihre Arbeit gingen. Aus .einem 
Lehrerhause in dem damals noch ländlichen Stadtteil 
Horn stammend - die Manshardtstr·aße in Horn· er
innert noch heute .an das Wirken seines Vaters - be
stand er 1902 am Matthias-Claudius-Gymnasium in 
Wan:dshek -das Abiturientenexamen. Es war ein . Zei
chen seiner geistigen Lelbendigkeit und Aufgeschlos
senheit, die ihn bis in sein hohes Alter nicht verlassen 
haben., daß er schon als .Schüler durch die Lektüre von 

. Iibsen iund Bjiör.nson in ,die Auseinandersdzung der 
damaligen Zeit mit dem Christentum hineingewgen 
wur.de. Er hat se1bst einmal :geschilidert, daß er als 
junger Student in Erlangen „eine skhere Begründung 
der Dogmatik" gesucht, .aber dort keine innere Be
friedigung gefunden habe. Um so r.eicheren Gewinn 
habe er von Harnack empfangen, dessen „Wesen des 
Christentums" damals eben erschien·en war. Seine 
Examensarbeit: „Wie ist die Autorität der Bibel zu 
begründen, wenn .die Ve11balinspiration fallen gelas
sen wird"? spiegelt die inneren: Kämpfe jener Genera
tion wider. Der junge Kandidat nimmt es. mit ihnen 
so ernst, daß er einen b eweg;enden -Brief an den Senior 
schreiibt und zuerst seinen Lebensweg als Lehrer im 
Staatsdienst vor sich zu sehen· glaubt. Unter der wei
sen und· versfändnisvollen· Führung des noch heute 
unve:r;gessenen · 1. Barmbeker Pastors August Böhme 
wird er dann doch „Gemeindehelfer" in Barmbek und 
1913 zum Pastor der noch ungeteilten Gemeinde 
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Barmbek .gewählt. Es ist für die heutige Zeit kaum 
noch 'Verständlich, wie -dieser stürmisch wachsende Ar
beitervorort Barmhek zu An.fang unseres J ahrhu.n
derts kirchlich vernachlässigt woJ.'lden ist. Die Gemein
de Ba.imbek zählte, als Pastor Mansh.ar.dt ins Amt · 
kam, etwa. 120 000 Glieder, für deren Betreuung - . 
von der Kapell.engemeinde ·der Kreuzkirche in. der 
Marschilerstraße abgesehen - nur eine Kirche, die 
Heiligen-Geist~Kirche, zur Verfügung stand. Hier um_ 
die See},e des Arbeiters zu ringen, seine soziale La.ge 
bessern zu helfen und ihm wieder ein Heimatgefühl 
in der Kirche zu geben, stand unserem Amtsbruder 
nun als Lebensaufgabe vor Augen. Unter den. Erschüt
terungen ·des 1. Weltkrieges entstand in Stadtteilen 
wie Hammeribrook und Barmhek die „Volkskirchen
bewegung", von der Pastor Manshar.dt viel erhoffte. 
Die .große ö.f.fentliche Versammlung 1919 im. Victoria
garten in Barmbek hatte zwar wenig bleibende Wir
kungen, gab er doch den Anstoß zur Au.ft.eilung Barm
beks in. drei Gemein1den. Am 1. Januar 1920 wu11de 
Pastor Manshardt amtsältester unid zeitweiser einziger 
Pastor der neuen Gemeinde West"-Barmbek. Mit Lei
denschaift versuchte er hier immer neue Formen kirch
licher Arbeit. Er hat dabei manche -Enttäusch1,mgen er
leben müssen. Die „Gemeindefeiern", die er an die 
Stelle der Gottesdienste zu setzen versuchte„ kamen 
über die ersten Anfänge nicht hinaus und wurden 
bald wieder eingestellt. Wenige Jahre später nahm der 
Baiu der Bugenhagenkirche seine Kräfte · stark in 
Anspruch. Was weiß die heutige Pastorengeneration 
davon, wie wenig Erfahrung und Hilfe, für den Bau 
einer Kirche damals einer Gemeinde . zur Verfügung 
stand! Es gab noch keine landeskirchliche Bauabtei
lung t,md kaum Architekten, die sich mit dem Wesen 

evangelischen Kirchbaus befaßt :hatten. So lag auf den 
Schultern ·des amtsältesten Pastors der jungen Ge
meinde eine große Last der Verantwortung. Nur drei 
Jahre hat Pastor Manshardt in 1der neuen Kirche. ge
wirkt. War es Resignation, idaß er sich 1932 in das 
Pfarramt am Barmrbeke·r Krankenhaus versetzen ließ?. 
Es sprach aus di.esem Entschluß doch woihl auch die 
Erkenntnis, daß vor aHen Versuchen der N eugestal
tung kirchliche11 Lebens. der stiHe Dien·st 1der Seelsorge 
nicht vergessen werden ,darf. Ihm hat er sich an den 
Krankenibetten Barmbeks gewidmet. Ein gutes Jahr
zehnt konnte er diesen Dienst tun, wobei er, als So
zialist 1bekannt, im Dritten Reich manche Erschwe
rungen seiner Arbeit zu tragen hatte. 

Das Kriegsenide traf . ihn in Schwanheide bei den 
Eltern der Frau seines gefallenen Sohnes. Da er von 
dort vorerst nicht zurückkehren konnte, wurde er auf 
seinen Antrag zum 1. April 1946 in ·den Ruhestand 
versetzt. A1s ihm mit seiner Frau enidlich die Rück
kehr n.ach Hamburg gelang, sammelte er wieder den 
Kreis ehemaliger Jugendlicher aus dem „J ug.endbund 
Alt-Barmbeku von Pastor Böhme, den er nach .dessen 
Tode übernommen hatte. Er hat ihn his. kurz vor 
sein~m eigenen Tode regelmäßig in seiner alten Ge
meinde. West-Barmhek geführt, mit .der Weite seiner 
Interessen und mit 1der Weisheit des Alters, das s-elbst 
durch .Kämpfe und Zwei1fel zu111 Glauben gekommen 

· war und ·deshalb Verständnis hatte für den Weg ·einer 
jüngeren Generation. Am 1. Mai d. J. hätte er sein 
50fähriges Ovdinatfonsjubiläum gefeiert. Gott hat ihn 
kurz vo.r.her zu sich gerufen. Er ruht nun„ vom Glau
ben zum Schauen gekommen, neben seiner Frau auf 
dem Blankeneser Friedhof. 
(203) 

VI. Mitteilungen 
1~ Wahl von Mitgliedern des Kirchenrats in den 
gemischten Ausschuß zur Änderung des Kirchlichen 
Ruhestandsgesetzes. 

In ·den von der Synode- am 7. April 1960 eingesetz-
ten Ausschuß wuriden vom Kirchenrat gewählt: 

(152) 

Oberlandesgerichtsrat Dr. Horstkotte 
Finanzgerichtsdirektor von Platen 
Pastor Scholtyssek 

2. Wahl der Mitarbeitervertretung 

Die in der Zeit vom 15.-18. März 1960 -vorgenom
mene W.ahl der Mitarbeitervertretung, deren Amtspe
riode mit dem 1. April 1960 begonnen hat un·d ~.m 3i.'" 
März· 1%2 endet, hat nachstehen-des Ergebnis geh,abt: 

Es wurden _gewählt:_ 
(V: Vertrauensmann;. E: Ersatzmann) 

Berufsgruppe 1 Gen'l"einidedi_~l<:qne 
V: Kutf Sauer„··~:-,··-. ·. 
E: Ha~_~,-J ürgen;J~aiser 

Berufsgruppe 2' Gerrl~indehelf~tirlnen 
V: Hedwig Henke 
E: Wilhelma Hoppe 

Berufsgruppe 3 Kirchenmusiker 
V: Franz-Wilhelm Brunnert 
E: Hans-Joachim Launer 

Berufsgruppe 4 Schwestern, Jugendleiterinnen usw. 
V: Sigrid Brandewiede 
E: W alburg Laackmann 

Berufsgruppe 7 Verwaltungsangestellte 
V: Mar.gareta· Boj.e 
V: Hans Werner Seidel 
E: Ferdinand Hinsch 
E: Erich R:umey 

Berufsgruppe 8 Kirchendiener 
V: Franz Lüttjohann 

. E: Erich Witten 
Berufsgruppe. lO Arbeit~r,: Rein~achefrauen 

· V: Ernst Desens ,. 
E: Wilhelm Götte · 

Die Berufsgruppen 5 (Kirchen:buchführer), 6 (Ver
waltul).gsbeamte) und 9 (Ha4swirtschaiftliche Kräfte) 
haiben·:·. w ahlvor~chläg~. 11icht e_ingereicht. ·.. . 

In d.~r konstifaierfope.ri Sitzung der Mitarbeiterver
tretung· am 1. April i9,6~Lwuride Hans Werner Seidel 
zuni Obmann und Fräulein Margareta Boje zum stell
vertretenden Obmann gewählt. 
(230) 

VII. Berichtigungen 
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